
Absender                 Datum  
___________________________                                                           _________________ 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 
 
An die Gemeinde _____________________  
über das Amt Geest und Marsch Südholstein 
Wedeler Chaussee 21 
25492 Heist 
 
 
 
 
Antrag auf finanzielle Förderung zur fachgerechten Entsorgung von Asbest bzw. 
asbesthaltigen Material bei Erneuerungs,- Renovierungs- und Abrissarbeiten 
 
 

1. Angaben zum Antragsteller 
 
 
       Name  ________________________________________________________ 
 
 
       Vorname  ________________________________________________________ 
 
 
       Anschrift              ________________________________________________________ 
 
 
       Bankverbindung   ________________________________________________________ 
                                    (Bank / IBAN) 
 

 
 
 
 

2. Angaben zum zu fördernden Projekt 
 

a) Lage des Hauses / Straße Hausnummer 
 

 
     _______________________________________________________________________ 
 

b) alle Eigentümer des Hauses (auch mehrere), ein Ansprechpartner der Eigentümer ist 
zu benennen 

 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



3. Angaben zur Maßnahme: 
 

 
a) Welche Arbeiten werden ausgeführt? 

(Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) 
 

� Entsorgung der Dacheindeckung wegen Neueindeckung 

� Entsorgung der Dacheindeckungen wegen Abriss des Gebäudes 
 

� Ebene Platten, Asbestzementerzeugnis (z.B. Schindeln) 

� Gewellte Platten, Asbestzementerzeugnis (z.B. Eternitplatten) 

� Sonstiges 

� _______________________________________________ 
 

� Entsorgung der Wand-/Fassadenverkleidung wegen Neuverkleidung 

� Entsorgung der Wand-/Fassadenverkleidung wegen Abriss des Gebäudes 
 

� Ebene Platten, Asbestzementerzeugnis (z.B. Schindeln) 

� Gewellte Platten, Asbestzementerzeugnis (z.B. Eternitplatten) 

� Sonstiges 

� _______________________________________________ 
 

� Entsorgung sonstiger asbesthaltiger Baustoffe wegen Erneuerung 

� Entsorgung sonstiger asbesthaltiger Baustoffe wegen Abriss des Gebäudes 
 

________________________________________________ 
 
________________________________________________ 

 
 

b) Lageplan, aus welchem der genaue Anfallsort der asbestbelasteten Stoffe hervorgeht 
(Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) 
 

� Lageplan / Gebäudeansicht als Anlage beigefügt. 

� Darstellung in einer Skizze. 
 

 



c) Durchführung der Maßnahme 
(Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) 
 

� Die Maßnahme wird in Eigenleistung erbracht. Ich versichere, dass ich die 
Maßnahme unter Beachtung der gültigen Richtlinie TRGS 519 ausführen 
werde. Entsorgungsnachweise sind vorzulegen. 

� Die Maßnahme soll von einem Fachunternehmen unter Beachtung der 
Richtlinien TRGS 519 ausgeführt werden. Entsorgungsnachweise sind 
vorzulegen. 

 
 

d) Kosten der Maßnahme 
(Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) 
 

� Geschätzte Kosten der Entsorgung einschl. der Kosten für Behältnisse (z.B. 
Big Bag) bei der Durchführung der Maßnahme in Eigenleistung 

� Beigefügte Kostenvoranschläge (mind. 2) für die Entsorgung fachlich 
qualifizierter Fachunternehmen einschl. des Sach- und 
Fachkundennachweises nach TRGS 519 

� Ich bin zum Vorsteuerabzug berechtigt 
 
 

e) Beabsichtigter Durchführungszeitraum der Maßnahme 
(Zutreffendes ankreuzen bzw. ausfüllen!) 

 
________________________________________________________________ 
 
 

4. Bedingungen für die Zuschussgewährung 
 

Grundlage einer Zuschussgewährung sind die ausgehändigten Richtlinien auf finanzielle 
Förderung zur fachgerechten Entsorgung von Asbest bzw. asbesthaltigem Material bei 
Erneuerungs,- Renovierungs- und Abrissarbeiten in der Fassung vom 11.02.2004. 
Diese gelten ausschließlich für die Bausubstanz in der Gemeinde Holm. 
Wir die Maßnahme nicht binnen 12 Monate nach Zustellung des Bewilligungsbescheides 
abgewickelt, so erlischt dieser Bescheid. Unrichtige Angaben im Antrag führen zu einer 
Zurückforderung des Zuschusses. 
 
 
5. Auszahlung des Zuschusses 

 
Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung eines gemeindlichen Zuschusses. 
Zuschüsse werden im Rahmen der jeweils bereitgestellten Haushaltsmittel nach 
Beratung in den zuständigen gemeindlichen Ausschüssen bewilligt. 
 
Die Berechnung des zur Auszahlung kommenden Zuschusses geschient auf der Basis 
der nach Abschluss der Maßnahme einzureichenden prüffähigen Unterlagen 
(Rechnungen und Entsorgungsnachweise). 
Die Auszahlung erfolgt durch Überweisung auf das angegebene Konto. 
 

 
 

________________________________________________________________ 
(Unterschrift der Eigentümer bzw. der Eigentümer) 


